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ANTRAGSFORMULAR -

VORGEHENSWEISE



ANTRAG - GRUNDSÄTZLICHES

ZUVERLÄSSIGKEITSÜBERPRÜFUNG

Seite 4

Bitte angeben, um welche 

Überprüfung es sich handelt und 

wo diese zuvor durchgeführt, 

damit eine bessere Zuordnung 

möglich ist. 

Bitte geben Sie hier den 

Hauptsitz an. 

Hamburg ist zuständig für: 

Hamburg, Schleswig-Holstein, 

Bremen und Mecklenburg-

Vorpommern. 

Ohne Hauptsitz/Einsatzort in 

einem der vier Bundesländern 

ist Hamburg nicht zuständig!

Wenn eine LBA-

Zulassungsnummer und ein 

Status bekannt sind, sind diese 

einzutragen!

Zu welchem Personenkreis 

gehört der Antragsteller 

und benötigt dieser ggf. 

eine Zutrittsgenehmigung?

Ohne ankreuzen, besteht 

generell erstmal keine 

Grundlage zur Überprüfung!

Bei Personal mit 

Flughafenausweis: Die 

Anträge müssen an die 

Ausweisstellen des 

Flughafens gesendet 

werden, diese dürfen hier 

die Erfordernis bestätigen.
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ANTRAG – PERSÖNLICHE ANGABEN
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Die Angaben müssen bitte 

vollständig ausgefüllt werden. 

Entnehmen Sie diese am 

besten den 

Personalausweisens, sofern 

alle Angaben noch aktuell sind 

(z.B. Adresse).

Frühere Namen sind z.B. 

angeheiratete Namen oder 

Namen vor einer 

Namensänderung (in den 

letzten 10 Jahren).

Angaben von 

Telefonnummer/E-Mail-

Adresse des Antragstellers 

können bei Rückfragen sehr 

hilfreich sein.



ANTRAG – ANTRAGSTELLERBESTÄTIGUNG
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Auf der Seite 1 unterschreibt 

hier nur noch der Antragsteller 

und der Firmenstempel wird 

bitte weiterhin angegeben.

Bei Minderjährigen hat der 

gesetzliche Vertreter zu 

unterzeichnen.

Hinweis auf die Seite 2 des 

Antrages, dessen Angaben für 

die Überprüfung wichtig sind.

Außerdem:

Der Text ist von dem 

Antragsteller bitte immer 

gründlich durchzulesen!

Es wird in der Regel nur der 

Personalausweis mit aktueller 

Adresse benötigt; bei einem 

Reisepass oder abweichender 

Adresse sollte eine aktuelle 

Meldebestätigung dabei sein. 

Ein Ausweisdokument ist immer 

dem Antrag beizulegen.

EU-Staatsbürger: Ausweis

Nicht-EU-Staatsbürger: 

nationaler Ausweis und 

Aufenthaltstitel oder Visum

Eine Meldebestätigung wird hier 

erbeten.



ANTRAG - WOHNSITZE

Seite 7

ZUVERLÄSSIGKEITSÜBERPRÜFUNG

Nebenwohnsitze bitte auch 

angeben, da diese 

Bundesländer mit abgefragt 

werden müssen.

Bitte Namen des 

Antragstellers eintragen, 

damit die Zuordnung 

bestehen bleibt (gerne auch 

doppelseitig ausdrucken).

Wohnsitz im Ausland:

Beispiel

10.2017 bis 10.2019 – kein 

Führungszeugnis

04.2020 bis 12.2021 – 

Führungszeugnis mit 

Apostille/Legalisation und 

beglaubigter Übersetzung

Wohnsitze der letzten 10 

Jahre (chronologisch und 

lückenlos)

Heutiges Datum - 10 Jahre = 

anzugebener Zeitraum

„von“ und „bis“ immer ausfüllen, 

außer bei aktuellem nur „von“



ANTRAG – BESCHÄFTIGUNGSZEITEN UND NACHWEISE
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Es ist alles taggenau, 

lückenlos und chronologisch 

anzugeben.

Hier sehen Sie ein Bespiel 

eines „Lebenslaufs“ der 

letzten 5 Jahre

Heutiges Datum – 5 Jahre = 

anzugebener Zeitraum

Dies sollte im besten Fall der 

aktuelle oder neue 

Arbeitgeber sein, für den 

diese 

Zuverlässigkeitsüberprüfung 

benötigt wird.

Beispiele für Nachweise: 

empfehlenswert erst 

Krankenversicherungs-

verlauf der letzten 5 Jahre 

(oft mit genauen Angaben 

wie Arbeitgeber/ 

Jobcenter/ 

Familienversicherung)

Lücken von mehr als 28 

Tagen müssen ebenfalls 

nachgewiesen werden.

Beispiel: 

01.01.-31.08.2022 = 31 Tage 

= Nachweis nötig

16.09.-31.09.2024 = 15 Tage 

= kein Nachweis nötig
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ANTRAG – ARBEITGEBERBESTÄTIGUNG
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Diese Angabe ist bitte 

immer zu leisten. 

Zeitarbeitsfirmen/Dienstlei

ster dürfen zudem seit dem 

15.03.2025 keine Anträge 

selbst einreichen, hier sind 

die entleihenden Firmen 

verpflichtet die Anträge zu 

stellen. 

Die Unterschrift und der 

Stempel sind bitte immer 

zu leisten, da dies die 

Bestätigung für die 

Beschäftigungszeit oben 

ist. 

Bitte vollständigen Namen 

des Antragstellers und die 

Art der Tätigkeit  

eintragen und seit wann 

oder ab wann diese bei 

Ihnen tätig ist, ersetzt 

weitere Dokumente als 

Nachweis für Ihr 

Unternehmen.



ANTRAG – BETEILIGUNGSVERFAHREN
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Wenn Sie am 

Beteiligungsverfahren 

teilnehmen wollen, dann 

müssen Sie bitte das erste 

und zweite Kreuz anklicken. 

Zuvor muss aber auch die 

Bestätigung vom 

Antragsteller eingeholt 

worden sein.

Sofern keine Interviews 

geführt wurden, darf hier 

eine 0 eingetragen werden. 

Das Interview ist aber bitte 

nur als allerletztes Mittel zu 

benutzen!

Sie möchten nicht am 

Beteiligungsverfahren 

teilnehmen, dann kreuzen Sie 

bitte nur das dritte Kreuz an. 

Dann müssen Sie die Nachweise 

aber beifügen!

Die Unterschrift und der 

Stempel würden in diesem Fall 

auch das Beteiligungsverfahren 

bestätigen oder ablehnen. 

Wir möchten den Unternehmen 

die Möglichkeit geben, dass Sie 

die Nachweise nicht mit 

zusenden müssen, sollten Sie 

am Beteiligungsverfahren 

teilnehmen. Sie müssen die 

Nachweise lediglich bis zum 

Abschluss der ZÜP 

aufbewahren, da wir Ihnen per 

Mail eine Aufforderung zur 

Zusendung der Nachweise 

zusenden können, um eine 

Qualitätskontrolle 

durchzuführen. Die Zusendung 

sollte innerhalb von einer 

Woche erfolgen.
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ANTRAG – ANSPRECHPERSON
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Auf Seite 4 des Antrages geben 

Sie bitte immer eine berechtigte 

Ansprechperson an. Im besten Fall 

den Sicherheitsbeauftragten oder 

die zuständige Personalabteilung.
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ANTRAG – INFORMATIONEN FÜR ZÜP-ZUSTELLUNG
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Sollten Sie den elektronischen 

Weg wünschen, dann geben Sie 

die bitte auch hier alle 

wichtigen Informationen mit an.

Bei den Gebührenbescheiden 

ist es wie bei den Schreiben 

der Entscheidung der ZÜP. 

Diese weichen oft voneinander 

ab.

Deshalb geben Sie bitte die 

genauen Daten für die 

Zusendung der 

Gebührenbescheide an.

Wenn wir Gebührenbescheide 

zurück erhalten, dann läuft die 

Frist jedoch weiter, diese 

anzupassen ist aufwendig.

ZUVERLÄSSIGKEITSÜBERPRÜFUNG

Das Schreiben zur 

Entscheidung soll an die 

korrekte Adresse versendet 

werden.

Leider kommt es immer 

wieder vor, dass Stempel 

ohne Adresse auf den 

Anträgen zu finden sind. Oft 

sollen die Schreiben auch an 

den Firmenhauptsitz und 

nicht an den Standort selbst 

versendet werden.

Geben Sie hier also gerne 

immer die Adresse zur 

Zusendung an. Füllen Sie diese gerne immer 

aus, damit wir sichergehen 

können, das sich alles auf dem 

aktuellen Stand befindet. 

Sollte es keine Änderungen 

geben, dann vermerken Sie nur 

kurz –keine Änderung-. 

Die Angaben zur 

Ansprechperson sind IMMER 

auszufüllen!
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NACHWEISE – WAS UND WIE SIND DIESE VORZULEGEN?

Nachweise

- Beginn und Ende müssen taggenau nachgewiesen werden;

- Bitte Beginn und Ende farblich markieren und auch chronologisch zu den Angaben auf Seite 2 sortieren;

- Vorteilshaft: Versicherungsverlauf der Krankenkasse (gesetzlich versichert) der letzten 5 Jahre einfordern, hier könnten 

bereits alle Zeiten korrekt nachgewiesen sein;

- Wichtig: Arbeitgeber, Jobcenter, Familienversicherung müssen angegeben sein;

- Sonstige Personen, freiwillige Versicherungen und Lücken von mehr als 28 Tagen müssen mit anderen Nachweisen belegt werden, da wir nicht 

nachvollziehen können, was der Antragsteller in dieser Zeit gemacht hat;

- Nachweise dürfen bis auf Arbeitgeber/Antragsteller-Angaben, Beginn und Ende sowie eine Signatur geschwärzt werden;

- Bei einem Arbeitsvertrag findet sich nur ein Beginn (sofern unbefristet), hier braucht nur die erste Seite ( mit Beginn, wenn 

dies auf der ersten Seite steht) und die letzte Seite mit den Signaturen vorgelegt werden;

- Bei einem Arbeitsvertrag müsste auch eine Kündigungsbestätigung beigelegt werden, um das Ende mit vorzulegen;

- Arbeitszeugnisse haben Beginn und Ende;

- Arbeitslosenbescheide können Lücken schließen;

- Schulzeiten dürfen durch das erste Schulzeugnis und das letzte Schulzeugnis belegt werden (nur notwendiger 

Nachweiszeitraum); bei Schulwechsel – Nachweise für alte und neue Schule vorzulegen.

Seite 14
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ANTRAG – NACHWEISERSATZ/ INTERVIEW
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Dieser Interviewnachweis ist als 

allerletztes Mittel zu nutzen.

Die Felder sind grundsätzlich 

alle ausschließlich elektronisch 

auszufüllen! Interviewführende 

Stelle und Name des 

Interviewers sind bitte 

zusammen anzugeben!

Hier unterzeichnen die 

Interview-führende 

(Sicherheitsbeauftragter/ 

Personalabteilung!) und die 

antragstellende Person den 

Antrag. Bitte auch den 

Firmenstempel hinzufügen und 

den Namen der 

interviewführenden Person 

leserlich dazuschreiben.

In diesem Fall reicht die Angabe, 

dass der Antragsteller in dieser 

Zeit Ferien/Freizeit hatte und 

auf den Ausbildungsbeginn 

gewartet hat.

Die Interviewführende Person hat 

hier die Angabe des Antragstellers 

deutlich gemacht und die 

Plausibilität durch die beigefügten 

Dokumente festgestellt.

Zudem wurde aufgeführt, warum 

keine weiteren Nachweise für die 

Lücke vorgelegt werden können.

ZUVERLÄSSIGKEITSÜBERPRÜFUNG



ANTRAG – NACHWEISERSATZ/ INTERVIEW
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Dieses Dokument wird nur als 

Nachweisersatz und nicht für 

Wohnorte oder andere Angaben 

genutzt.

Es muss für jede Lücke von 

mehr als 28 Tagen, welche nicht 

durch andere Nachweise belegt 

werden kann, ein eigener 

Interviewnachweis geführt 

werden.

Die interviewführende Person 

bestätigt mit seiner Unterschrift 

die Plausibilität und 

Glaubwürdigkeit und die 

antragstellende Person 

bestätigt, dass diese Angaben 

der Wahrheit entsprechen.

Dieses Dokument ist ausschließlich 

elektronisch auszufüllen.

Es darf  auch nicht nur 

„arbeitssuchend“ drin stehen. Es 

muss erkennbar sein, dass ein 

Interview geführt wurde. Es müssen 

Gründe aufgeführt werden, warum 

kein Nachweis erbracht werden 

kann.
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FÜHRUNGSZEUGNIS -

APOSTILLE/ LEGALISATION



FÜHRUNGSZEUGNIS - APOSTILLE/ LEGALISATION

Das Führungszeugnis wird im Original mit Apostille/ Legalisation und beglaubigter 

Übersetzung ins Deutsche benötigt!

Bei der Apostille/ Legalisation handelt sich um den Echtheitsnachweis der 

unterzeichnenden Person des Führungszeugnisses. Der Inhalt wird damit nicht bestätigt.

Es gibt von DNotI eine Tabelle aus der hervorgeht, für welches Land welche Art von 

Echtheitsnachweis benötigt wird.

Seite 19

https://www.dnoti.de/arbeitshilfen/ipr-und-auslaendisches-recht/

ZUVERLÄSSIGKEITSÜBERPRÜFUNG



05
CHECKLISTE



CHECKLISTE
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ERGEBEN SICH 

WEITERE FRAGEN?

Seite 22

Mediaserver Hamburg / Andreas Vallbracht
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VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT
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